jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 91 BaSAG Anwendung des
Instruments der
Glaubigerbeteiligung auf

Verbindlichkeiten aus Derivaten

BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Die Abwicklungsbehdrde kann das Instrument der Glaubigerbeteiligung auf Verbindlichkeiten aus Derivaten
nur nach oder gleichzeitig mit der Glattstellung der Derivate anwenden.

2. (2)Liegen die Abwicklungsvoraussetzungen vor, hat die Abwicklungsbehorde Derivativvertrage zum Zweck der
Anwendung des Instruments der Glaubigerbeteiligung zu kiindigen und glattzustellen. Soweit eine Verbindlichkeit
aus einem Derivat gemal § 86 Abs. 4 aus dem Anwendungsbereich des Instruments der Glaubigerbeteiligung
ausgeschlossen wird, kann die Abwicklungsbehérde diese kiindigen und glattstellen.

3. (3)Unterliegen Transaktionen mit Derivaten einer Saldierungsvereinbarung, hat die Abwicklungsbehorde oder ein
von ihr beauftragter Bewertungsprifer als Teil der Bewertung gemal den 88 54 bis 57 den Nettowert der aus
diesen Transaktionen resultierenden Verbindlichkeit gemaf den Bedingungen dieser Vereinbarung zu
bestimmen.

4. (4)Den Wert von Verbindlichkeiten aus Derivaten hat die Abwicklungsbehdrde oder ein von ihr beauftragter
Bewertungsprifer anhand von

1. 1.angemessenen Methoden zur Bestimmung des Werts von Derivatekategorien, einschlieR3lich
Transaktionen, die Saldierungsvereinbarungen unterliegen,

2. 2.Grundsatzen fur die Festlegung des Zeitpunkts, zu dem der Wert einer Derivateposition festzustellen ist
und

3. 3.geeigneten Methoden fiir den Vergleich der Wertvernichtung, die aus der Glattstellung und der
Anwendung des Instruments der Glaubigerbeteiligung auf Derivate resultieren wirde, mit der Hohe der
Verluste, die fur die Derivate bei Anwendung des Instruments der Glaubigerbeteiligung entstehen wiirden

zu bestimmen.

5. (5)Abs. 1 bis 4 gelten auch fir andere Finanzkontrakte, wenn diese unter einem Rahmenvertrag abgeschlossen
wurden, der eine Saldierungsvereinbarung enthalt. Dies gilt insbesondere fir die in 8 20 Abs. 4 Z 1 bis 4 10
angefuhrten Geschafte.

In Kraft seit 29.12.2015 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/86
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/54
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/20

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 91 BaSAG Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung auf Verbindlichkeiten aus Derivaten
	BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz


